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Anmeldung eines Hundes zur Hundesteuer 
in der Gemeinde Schönwalde am Bungsberg 

 
 
 

Name des Hundehalters:       

Wohnanschrift:       

Telefon / E-Mail (freiwillige 
Angabe): 

      

Name des vorherigen 
Hundehalters (Verkäufer): 

      

Anschrift des vorherigen 
Hundehalters: 

      

 
 

Name des Hundes:       

Hunderasse:       Farbe:       

Chipnummer:       Geschlecht: Männlich  Weiblich  

Alter des 
Hundes: 

   Jahr(e) und    Monat(e) oder Wurfdatum:       

Besitz des 
Hundes seit: 

      
oder Zuzug in die 
Gemeinde am: 

      

 
 

Hat der Hundehalter bereits in einer anderen Gemeinde Hundesteuer 
für diesen Hund entrichtet? (falls ja, bitte Nachweise beifügen) 

Ja  Nein  

Hat der Hund bereits einen Menschen oder ein Tier gebissen? Ja  Nein  

Ist gegen den Halter ein Bußgeldverfahren wegen eines 
Hundeangriffs eingeleitet oder ein Bußgeld festgesetzt worden? 

Ja  Nein  

Anzahl weiterer im Haushalt lebender Hunde: 
(Auch wenn auf einen anderen Haushaltsangehörigen angemeldet) 

   

 
 
 

Ich versichere, dass ich die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe und bin mir bewusst, 
dass ich ordnungswidrig handle, wenn ich vorsätzlich oder leichtfertig über steuerrechtlich erhebliche 
Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben mache oder die Gemeinde pflichtwidrig über 
steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasse oder Belege ausstelle, die in tatsächlicher Hinsicht 
unrichtig sind oder der Melde- und Auskunftspflicht nach § 10 Abs. 1, 3 und 4 der Hundesteuersatzung nicht 
nachkomme. 

 
 
 
 

      den         

Ort, Datum  Unterschrift des Hundehalters 
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Hinweis zum Datenschutz und zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten: 
 
Das Amt Ostholstein-Mitte unterliegt als Körperschaft des öffentlichen Rechts den Bestimmungen 
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und den Regelungen des neuen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) sowie des 
Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein (LDSG-SH). Ausführliche Informationen und 
Erläuterungen hierzu finden Sie unter https://www.amt-ostholstein-mitte.de/datenschutz. Gerne 
sende ich Ihnen diese Erläuterungen auf Anforderung auch zu. 

 

 

Bearbeitungsvermerke 
(nicht vom Hundehalter auszufüllen!) 

 
 
 
 

1. Hundesteuermarke Nr.:  

 an Hundehalter/in persönlich übergeben am:  

 verschickt mit Schreiben vom:  

 mit unten genanntem Bescheid verschickt  

2. Aktueller Auszug aus der Hundesteuersatzung 

 an Hundehalter/in persönlich übergeben am:  

 verschickt mit Schreiben vom:  

 mit unten genanntem Bescheid verschickt  

3. Bescheid erstellt am:  

4. Hundesteuermarke in Liste eingetragen  

5. Akte angelegt  

6. z.d.A.  
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